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Der bauliche Bestand im  
14. Jahrhundert

Haus und Parzelle

Orientiert an den dendrochronologisch ermit-
telten Baudaten reicht der älteste erkannte Bau-

bestand Staufens bis in die Mitte des 14. Jahr-
hunderts zurück (Abb. 9; siehe Liste im An-
hang). Er konzentriert sich ausschließlich auf 
den Bereich der planmäßig angelegten und 
städtisch geprägten Siedlungserweiterung im 
Nordwesten, während dem siedlungsgeschicht-
lich älteren Stadtbereich, dem Altsiedelkern  
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Zur städtischen Entwicklung Staufens ab dem 14. Jahrhundert

Abb. 9: Dendro
chronologisch datierte 
Bauphasen, 14. Jahr- 
hundert.
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prägt diese Mauertechnik nicht nur die Struktur 
der bis in die städtische Gründungsphase zu-
rückreichenden Hauswände, sondern auch den 
Aufbau der Stadtmauer (Abb. 11; 12). Lediglich 
bei der Einfassung von Öffnungen, Nischen und 
Hausecken kamen Backsteine oder bearbeitete 
Werksteine zur Verwendung. 
Somit gelten derartige Mauerstrukturen als äl-
teste bauliche Indizien, wobei sich ihre zeitli-
chen Einordnungen nur indirekt auf dendro-
chronologisch ermittelte Daten stützen können. 
So beziehen sich die ersten sicheren Zeitanga-
ben zwar auf gleichartige Mauerzüge, die aber 
nach der aufgenommenen Bauabfolge an den 
Objekten als jüngere Anbauten einzuordnen 
sind. Über den Aufbau der Wackenmauern mit 
ihren unterschiedlichen Stärken und verschie-
denen Baumaterialien erfolgt dann auch die 
Analyse und zeitliche Abgrenzung der ältesten 
städtischen Siedlungsstrukturen. So setzen sich 
im Anschluss an die straßenseitige Bebauung 
die in der gleichen Machart errichteten Mauern 
als Parzellenwände fort. Sie reichen bis zum 
rückwärtigen Abschluss der Grundstücke und fi-
xieren so schon für die älteste erkannte Ausbau-
stufe schmale, rechtwinklig zum Straßenverlauf 
orientierte Parzellen. 
Gesicherte Aussagen zur Baustruktur der an den 
Straßen und Gassen stehenden Häuser, wie 
zum Beispiel zu ihrer Vertikalgliederung und 
Nutzung, beschränken sich auf wenige Beispie-
le. Danach besaßen die Gebäude schon von 
Anfang an mit Balken eingedeckte Keller. Ori-
entiert zur Straße, wurden sie nicht selten halb 
unterirdisch angelegt, wobei sie in diesen Fällen 
einen niedrigen Sockel ausbildeten und nur ei-
nen Teil der straßenseitigen Hausbreite einnah-
men. Der verbleibende Gebäudegrundriss blieb 
unberührt. Darüber befand sich im Erdgeschoss 
der Hauseingang, der aber auch als Einfahrt 
oder als Durchfahrt für den rückwärtigen Par-
zellenbereich angelegt sein konnte. Gewölbte 
Keller gehören offenbar nicht zum ältesten Bau-
bestand und sind in aller Regel erst das Ergebnis 
späterer Umbauten. Im Hinblick auf die Keller-
nutzung steht in erster Linie der regionale Wei-
nanbau im Vordergrund der Überlegungen. 
Doch ist hierbei Vorsicht geboten, eignen sich 
doch die ältesten Balkenkeller schon wegen ih-
rer eingeschränkten Erschließung und ihrer ge-
ringen Eintiefung kaum als wirtschaftlich ge-
nutzte Weinlager. Nach den vorliegenden  

südlich der Pfarrkirche St. Martin, bis auf die ar-
chäologisch abgesicherte Vorgängerkirche kei-
ne in diese Zeitebene zurückreichende Bautä-
tigkeit zugewiesen werden kann.1

Bei den ältesten datierten Gebäuden handelt es 
sich ausschließlich um Wohnhäuser. Seit Anfang 
an den Straßen stehend, nahmen sie mit ihren 
traufständig ausgerichteten Dächern die gesam-
te Parzellenbreite ein (Abb. 10). Die Gebäude 
sind generell massiv. Bis auf einzelne Ausnah-
men teilen sie sich mit der angrenzenden Be-
bauung gemeinsam genutzte Mauern. Nachfol-
gend als Brand- beziehungsweise Parzellenwän-
de bezeichnet, besitzen sie eine Stärke zwischen 
70 cm und 90 cm und reichen in ihrer Höhe bis 
zum Dachfirst. 
Für die Mauern wurden sogenannte Wacken, 
im Flussbett des Neumagen zu großen Kieseln 
geschliffene Steine, als Baumaterial verwendet. 
In den ältesten erkannten Mauerwerksstruktu-
ren sind sie lagig, mit der Tendenz zur Ausbil-
dung einheitlicher, horizontal verlaufender Fu-
gen, geschichtet. In aller Regel ohne bearbeite-
te Steinanteile, allein mit Wacken ausgeführt, 1	 Schmidt-Thomé/Wesselkamp 1989.

Abb. 10: Exemplarische 
Parzellenbebauung im 

14. Jahrhundert mit 
Darstellung der 

wichtigsten Bauteile.
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Befunden ist daher ein ausgeprägter Weinhan-
del für die Mehrheit der Bürgerschaft abzuleh-
nen und wird wohl nur auf wenige Bauherren 
mit den eigens dafür ausgelegten Kellern zutref-
fen (Hauptstraße 11, 34 und 35). 
Die über den Kellern stehenden Massivbauten 
sind entweder zwei- oder dreigeschossig auf
gemauert, wobei die Trennung der einzelnen 
Nutzungsebenen durch parallel zur Straßen-
traufe verlegte Deckenbalken erfolgt (Haupt-
straße 29/31 und 52). In der Mehrzahl aller auf-
genommenen Fälle lagern sie auf einem parallel 
zur Brandwand verlaufenden Streichbalken, 
dessen Auflager in der Brandwand vermauerte 
und aus der Mauerflucht vorstehende Konsol
steine bilden. Bei diesen Auflagersteinen han-
delt es sich um ausgesuchte, groß dimensionier-
te Wackenkonsolen (Hauptstraße 46). Der Auf-
bau der ausgeführten Decke orientierte sich in 
aller Regel an der vorgesehenen Raumnutzung. 
So heben sich die konstruktiven Lösungen über 
wohnlich genutzten Räumen deutlich von den 
Deckenaufbauten untergeordneter Funktions-
räume ab. Im zuerst genannten Fall besitzen die 
Balken seitliche Nuten oder auf dem Kopf ste-
hende T-förmige Querschnitte. In den Nuten 
beziehungsweise auf den Querschnitts-
rücksprüngen lagern Bretter. In der Kombinati-
on mit einer darauf aufgebrachten Füllung 
kommt diesen Deckenaufbauten eine isolieren-
de Aufgabe zu. Dagegen können die mit einem 
einfachen Dielenboden geschlossenen Balken-
decken den untergeordneten und nicht er-
wärmbaren Nebenräumen zugeordnet werden. 
Die Nutzung des Erdgeschosses als Wirtschafts-
ebene mit Verkaufsraum, Werkstatt und Lager, 
kombiniert mit der Unterbringung der Wohn-
räume wie Küche, Stube und Kammer im Ober-
geschoss und weiteren Lagerflächen in den Ebe-
nen darüber, muss als gängige Nutzungsstruktur 
der frühen Stadthäuser angesehen werden. Da-
bei ist die Ausführung eines Kamins Standard, 
wobei seine Anordnung generell in der Küche 
beziehungsweise Werkstatt und dort an der 
Brandwand erfolgte. 
Hinsichtlich der Ausstattung von Stube, Kam-
mer oder auch Küche haben sich bis auf die 
Deckenkonstruktionen offenbar keine mittelal-
terlichen Befunde erhalten. Diese Aussage trifft 

Abb. 12: Mauerwerksstruktur der Stadtmauer im 
Bereich St. Johannesgasse 15.

Abb. 11: Kirchstraße 2, Scheune. Mauerwerksstruktur 
der Parzellenwand.
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Abb. 13: Südliche 
Parzellenwand der 

Scheune Kirchstraße 2 
mit dem Giebelprofil 
eines abgebrochenen 

Nachbargebäudes sowie 
Spuren des zugehörigen 

Dachgerüstes.

Abb. 14: Versetzte 
Straßenfluchten im 

Bereich Hauptstraße 43, 
45 und 47.

Ausführungen zu den ältesten Dachformen und 
ihren Konstruktionen sind nur über die an den 
Brandwänden aufgenommenen Giebelprofile 
oder auch Dachanschläge möglich (Abb. 13). 
Danach handelte es sich überwiegend um Sat-
teldächer, die nicht selten uneinheitliche 
Dachneigungen und damit auch unterschiedlich 
hoch aufgeführte Traufwände besitzen (Haupt-
straße 43, 46). Dieser Umstand erschwert den 
Versuch, nach späteren Umbauten der Straßen-
fassaden die ursprünglichen Dimensionen der 
Unterbauten festzulegen. Trotz dieser Unsicher-
heit gilt die Aussage, dass die jeweiligen Dach
traufen wohl nicht immer einheitliche Straßen
fluchten ausbildeten, die Reihenbebauung also 
zumindest partiell sogenannte abgetreppte 
Wandversprünge aufwies (Abb. 14). Neben  
Satteldächern lassen sich für die mittelalterliche 
Dachlandschaft Staufens auch Pultdächer bele-
gen, wobei Letztere vermehrt in den Einmün-
dungsbereichen von Seitengassen und als Dach-
form auf den rückwärtigen Hofgebäuden zur 
Ausführung kamen. Die Wahl dieses Dachprofils 
war vor allem bei kleinflächig bebauten Ecksitu-
ationen eng mit dem Problem der Entwässerung 
verbunden. So ermöglichte das zur Straße ge-
neigte Pultdach den ungestörten Wasserabfluss 
auf die Straße, während eine Satteldachlösung 
auch eine nachteilige Entwässerung in Richtung 
des Nachbarhauses bedingte (Abb. 15). Da Letz-
teres im Rahmen der frühstädtischen Reihenbe-
bauung offensichtlich grundsätzlich zu verhin-
dern war, bildete in dieser städtebaulichen Situ-
ation das Pultdach das bevorzugte Dachprofil. 
Die Dachwerke waren mit Hohlziegeln, soge-
nannten Mönch-und-Nonne-Ziegeln, eingedeckt 
(Hauptstraße 33 und Kirchstraße 2, Scheune). 

auch auf die Ausführung der inneren Trennwän-
de zu. In Anlehnung an zeitlich jüngere Beispie-
le wird man wohl Fachwerkwände vermuten 
müssen, während zu geschlossenen Holzwän-
den aus Bohlen auch im 15./16. Jahrhundert 
keine Befunde vorliegen. 

Abb. 15: Typische Dachlandschaft des 14. Jhs. im 
Winkel zweier Straßen.
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Demnach bildete das straßenseitige Haupthaus 
mit anschließendem Hof und rückwärtigem Hof
gebäude den baulichen Standard des 14. Jahr-
hunderts, wobei die beiden Gebäude wohl 
nicht selten durch einen parallel zur Parzellen-
wand angelegten Laubengang verbunden wa-
ren. Auch wenn für letztere Aussage keine der-
art alten Befunde erbracht werden konnten und 
für die Standardbebauung die dendrochronolo-
gische Belegdichte fehlt, so lässt die Summe der 
an den untersuchten Gebäuden notierten Be-
obachtungen doch keinen Zweifel daran, dass 
sich diese Ausformung der Grundstücksbebau-
ung schon ab dem frühen 14. Jahrhundert in-
nerhalb der städtisch geprägten Siedlungserwei-
terung etablierte und sich in der Folgezeit ent-
lang der südlichen Hauptstraße verdichtete. 
Eine analoge Bebauungsstruktur weisen auch 
die Grundstücke östlich der Hauptstraße und 
an der südlichen Rathausplatzseite auf. Von be-
sonderem Interesse sind dabei die Siedlungsbe-
reiche, in denen das engmaschige Straßennetz 
nur kurze Parzellenaufreihungen zuließ. Ein 
derartiger Abschnitt befindet sich zum Beispiel 
an der Hauptstraße zwischen der Jägergasse im 
Norden und der Meiergasse im Süden, aber 
auch zwischen der Freihof- und Adlergasse ka-
men nur wenige nebeneinanderliegende Par-
zellen zur Ausführung. Wie die langen Parzel-
lenaufreihungen westlich der Hauptstraße, sind 
auch diese blockartigen Bebauungsflächen sehr 
alt und lassen sich bis in die Anfänge der ge-
planten städtischen Besiedlung zurückverfol-
gen. So gehört das in die Jahre um 1360 (d) zu 
datierende Gebäude Hauptstraße 29/31 in die-
se erste Ausbaustufe. Mit der bis heute nach-
vollziehbaren Grundstückstiefe fixiert es parallel 
zur Meiergasse die Ausmaße der Ursprungspar-
zelle. Danach steht auch auf diesem Grund-
stück das Haupthaus an der Hauptstraße, wäh-
rend das Hofgebäude den rückwärtigen Ab-
schluss der Parzelle bildet. 
Besteht also bezüglich der Bebauungssituation 
kein wesentlicher Unterschied zu den oben be-
schriebenen Grundstücken, so sind mit der Eck-
lage doch erhebliche Vorteile gegenüber einer 
beidseitig eingebundenen Reihenbebauung ver-
bunden. Einer dieser Vorteile bezieht sich zum 
Beispiel auf die großzügige Belichtung des stra-
ßenseitigen Hauptgebäudes. Während die in 
der Reihenbebauung stehenden Häuser ledig-
lich an den Traufseiten Fensteröffnungen besa-
ßen, konnte im Falle einer Ecksituation zusätz-
lich noch der freie Giebel durchfenstert wer-
den. Gleiches gilt auch für das Hinterhaus,  

Als Traghölzer dieser Dachhaut dienten Rofen, 
die entweder durch frei zwischen den Giebeln 
gespannte Unterzüge oder durch die von einem 
stehenden Stuhlgerüst getragenen Stuhlrähme 
unterstützt wurden. Die Dachräume werden an
fänglich wohl nur bedingt als Lagerraum genutzt 
worden sein. Orientiert an den frei gespannten, 
auf unterschiedlichen Höhen verbauten Unter-
zügen waren sie weitgehend hohl, so dass allen-
falls der untere Dachboden als Lagerfläche zur 
Verfügung stand. Die Belichtung der Dachräu-
me übernahmen kleine in den Giebelwänden 
sitzende, in Backstein gefasste Lichtöffnungen. 
Für ihre Anordnung musste der Massivgiebel 
über den Dachabschluss, den Ortgang, des 
Nachbarhauses reichen – ein Zustand, der oft 
von kurzer Dauer war und im Zusammenhang 
mit der nachbarlichen Erhöhung oft genug zum 
Vorteil des Nachbarn verändert wurde. 

Parzellen- und Bebauungsstruktur

Abhängig von der Lage innerhalb des städti-
schen Siedlungsgefüges waren die Grundstücke 
schon in der ältesten Ausbauphase unterschied-
lichen Bebauungs- und Erschließungskriterien 
unterworfen. So ergab sich zum Beispiel für die 
westliche Hauptstraßenbebauung eine grund-
sätzlich andere Ausgangssituation als für die 
Nutzer an der gegenüberliegenden Straßensei-
te. Während sich die westlichen Grundstücke 
vor der Stadtmauer aufreihten und sich ihre Er-
schließung somit auf die Hauptstraße beschrän-
ken musste, konnten die Besitzer der östlichen 
Grundstücke unter Umständen auf eine weitere 
Zufahrt, nämlich von der rückwärtigen Erschlie-
ßungsgasse aus – wie zum Beispiel der Rathaus-
gasse – ausweichen. 
Den jeweiligen Voraussetzungen entsprechend, 
entwickelten sich westlich der Hauptstraße be-
dingt durch den Verlauf der Stadtmauer ein
seitig abgeschnürte Parzellen, deren Zufahrten 
zwangsläufig an der Hauptstraße zu suchen 
sind. Diese führten in den Hof, über den dann 
ein zweiter Bau, das rückwärtige Hofgebäude, 
zu erreichen war. Diese die Parzellen abschlie-
ßenden Bauten respektierten anfänglich noch 
die Stadtmauer, bevor sie in einer der folgenden 
Ausbauphasen überbaut wurde. Gut erhaltene 
Beispiele der beschriebenen Bebauungssituati-
onen sind unter anderem die Grundstücke 
Hauptstraße 40, 42 und 46, wobei das letztere 
die Parzellenbebauung des 14. Jahrhunderts ge-
radezu exemplarisch widerspiegelt. 

Baugeschichtlicher Stadtkataster
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Abb. 16: Blick von Haus 
Hauptstraße 55 auf den 

Rathausplatz.

die seit Jahrhunderten sowohl über das Haupt-
gebäude, in erster Linie aber über die Seiten-
gasse, in diesem Fall die Adlergasse, erschlossen 
ist. Innerhalb des zwischen Freihof- und Adler-
gasse liegenden Baublocks ist diese Bebauungs-
situation kein Einzelfall. So war dem westlichen 
Nachbarn von Kirchstraße 2, dem um das Jahr 
1435 modernisierten Gebäude Hauptstraße 55, 
gleichfalls ein an der Adlergasse liegendes Rück-
gebäude zuzuordnen. Dass diese Konstellation 
nicht zufällig entstand, sondern dem Ergebnis 
einer geplanten Konzeption entspricht, zeigt die 
Tatsache, dass beide an der Adlergasse liegen-
den Nebengebäude einer gemeinsamen Bau-
maßnahme zuzuordnen sind und die rückwärti-
ge Hofflächenbegrenzung in einem direkten 
Bezug zu den zugeordneten Hauptgebäuden 
verläuft. 
Mit den hier ansatzweise beleuchteten bau- 
strukturellen Vorteilen, die sich aus der Grund-
stücksnutzung in Ecklage ergeben, zeichnen 
sich diese Grundstücke gegenüber den Parzel-
len innerhalb der Reihenbebauungen als vor-
teilhaftere und damit wohl auch als wertvollere 
und begehrtere Bauplätze aus. Diese Attribute 
erlauben es, innerhalb des Stadtbildes den Eck-
gebäuden eine besondere Bedeutung zu unter-
stellen. Dass sich diese vermutete Wertigkeit 
auch in der architektonischen Gestaltung der 
Häuser widerspiegelt und dass dieser Sachver-
halt möglicherweise auch in den Kontext des 
städtischen Planungsprozesses eingebunden war, 
dafür sprechen die baulichen Befunde an der 
Rathausplatzbebauung. Die Fläche des Platzes 
wird im Wesentlichen durch fünf Gebäude de-
finiert. Beginnend im Norden und dem Verlauf 
des Uhrzeigers folgend, sind dies das Gasthaus 
Löwen (Hauptstraße 47), der südliche Bauteil 
des Rathauses (Hauptstraße 53), das ehemalige 
Kornhaus (Hauptstraße  57), das durch einen 
Neubau ersetzte Haus Hauptstraße 59 und das 
Gebäude Hauptstraße  58. Weisen schon die 
einzelnen Gebäudefunktionen auf eine gesell-
schaftlich hoch anzusetzende Nutzerschicht 
hin, so zeugt auch die Lage innerhalb des Stadt-
bildes von einem bewusst hervorgehobenen 
und sich auf die örtliche Situation beziehenden 
und nach außen artikulierenden Geltungsbe-
dürfnis der hier ansässigen Bauherrschaft. Hier 
am Rathausplatz befindet sich für jeden nach-
vollziehbar das baulich und räumlich definierte 
Zentrum der Stadt. Hier werden lokale Macht- 
und Verwaltungszentren etabliert, und von hier 
beherrscht der Blick aus den Fenstern das öf-
fentliche Leben auf der Straße (Abb. 16). 

wobei in diesem Zusammenhang ein weiterer 
Vorteil, nämlich der der alternativen Erschlie-
ßungsmöglichkeit, zum Tragen kam. Im Fall des 
Hauses Hauptstraße 29/31 steht auf dem rück-
wärtigen Grundstück die Scheune Meiergasse 
1a. In den Jahren um 1804 (d) mit einem neuen 
Dachwerk ausgestattet, ist sie im Kern ursprüng-
licher Bestandteil des Eckgrundstücks und 
konnte von Anfang an entweder über eine 
Durchfahrt des Haupthauses oder über eine se-
parate Zufahrt an der Meiergasse erschlossen 
werden. 
Eine vergleichbare Situation wurde auch im Be-
reich der südlichen Rathausplatzbegrenzung auf
genommen. Es handelt sich um das Eckgebäude 
Kirchstraße 2, das ehemalige Gasthaus Adler. Im 
späten 18. Jahrhundert umfassend moderni-
siert, ist ihm südlich ein Nebengebäude zuge-
ordnet. Nach der baugeschichtlichen Untersu-
chung handelt es sich bei diesem Bau um eine 
der ältesten Scheunen Staufens (spätes 14. Jh.), 
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ohne Vorbehalte in das beginnende 14. Jahr-
hundert zu datieren ist. 
Diese Einordnung deckt sich mit den lokalen 
Befunden entlang der Hauptstraße und lässt für 
die weitere städtische Entwicklung eine rege 
Bautätigkeit vermuten. Nach Aussage der Mau-
erwerksstruktur der erhaltenen Stadtmauerreste 
erfolgte diese im Schutz der entweder zuvor 
oder gleichfalls zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
errichteten Stadtmauer. Um 1370 kann der weit
gehende Abschluss der Hauptstraßenbebauung 
vorausgesetzt werden. Dabei fällt auf, dass den 
bebauten Parzellen keine einheitliche Grund-
stücksgröße zugrunde liegt. Entsprechend den 
jeweiligen Bedürfnissen und finanziellen Mög-
lichkeiten wurden unterschiedliche Parzellen-
breiten abgesteckt und, gemessen an den bauli-
chen Abfolgen der gemeinsamen Parzellenwän-
de, auch zu unterschiedlichen Zeiten bebaut. 
Insofern sind einzelne Lücken zwar nicht auszu-
schließen, doch weisen fehlende Fenster in den 
unteren Brandwänden darauf hin, dass allen-
falls mit einer zeitverzögerten Bebauung der 
Nachbarparzelle gerechnet wurde. Ausgehend 
von der einheitlichen Gestaltung der Brand-
mauern auf der einen Seite und den sich ent-
lang des Straßenverlaufs entwickelnden Parzel-
len- und Hausfluchten auf der anderen Seite 
war der praktischen Bautätigkeit vor Ort ein 
planerischer Akt vorgeschaltet. Die schon im 
Planungsprozess fixierten Vorgaben waren of-
fensichtlich verbindlich, und es ist davon  

Unterstrichen wird dieser Zusammenhang zwi-
schen Bauplatzwertigkeit und sozialer Stellung 
der Bauherren auch durch die architektonische 
Gestaltung dieser Gebäude. So lässt sich für vier 
der aufgeführten Bauten eine spezielle, aus 
Quadern gemauerte und auf Sicht gestaltete 
Eckfassung nachweisen (Abb. 17). Auch wenn 
die Quader in späterer Zeit zum Teil überarbei-
tet wurden, so blieb die spezielle Art der Stein-
gestaltung mit ihren vorstehenden Buckeln über 
Jahrhunderte hinweg erhalten. Derartige von 
Steinmetzen zugerichtete Steine gelten als archi-
tektonisches Merkmal einer gehobenen Bauher-
renschicht und blieben im Mittelalter allein der 
Ortsherrschaft oder anderen in der Stadt ansäs-
sigen Grundherren vorbehalten. In diesem Sin-
ne verwundert es nicht, dass die Verwendung 
von speziellen, auf Sicht gearbeiteten Eckqua-
dern nicht nur am Rathausplatz, sondern auch 
am Kronenplatz (Hauptstraße 38), einem weite-
ren städtischen Zentrum herrschaftlicher Bau-
ten, beobachtet werden kann. In dem gleichen 
Kontext ist dann auch die Verwendung von Bu-
ckelquadern am Turm der St.-Martins-Kirche 
(Kirchstraße 17) und am ehemaligen Stadt-
schloss der Herren von Staufen (Hauptstraße 11) 
zu sehen, wo sie bezeichnenderweise nur an 
der Nordwestecke, also an der dem Besucher 
zugewandten Hausecke, zu finden sind. 
Im Staufener Stadtbild ist der aufgezeigte Zusam-
menhang zwischen Architektursymbolik und 
Bauherrschaft in beeindruckender Form am Rat-
hausplatz nachvollziehbar. Aus der dort angetrof-
fenen Konzentration von Buckelquaderecken 
und den im Vergleich zum benachbarten Baube-
stand deutlich höheren Bauten lässt sich das Er-
gebnis einer geplanten Bebauung ableiten, in der 
sich für eine herrschaftliche Bauherrenschicht 
die bewusste Abgrenzung gegenüber den Bauten 
bürgerlicher Bauherren widerspiegelt. 
Damit stellt sich die Frage nach der zeitlichen 
Einordnung dieser durch herrschaftliche Bauten 
abgesteckten und auch besetzten Platzsituation. 
Hinweise darauf, dass es sich nicht um eine 
über einen längeren Zeitraum allmählich ge-
wachsene Situation handelt, geben die Gebäu-
de selbst. Mit ihren aus Wacken errichteten 
Brandmauern in Kombination mit dem datier-
ten Gebäude Hauptstraße 51 und den bau
strukturellen Befunden am Gebäude Hauptstra-
ße 58 geben sie eine Einordnung in die Mitte 
des 14. Jahrhunderts vor. In diese Zeitebene las-
sen sich auch die Buckelquader der Eckgebäude 
einbinden, so dass die geplante Bebauung der 
bis heute überlieferten Rathausplatzbegrenzung 

Abb. 17: Hauptstraße 58 
mit Buckelquaderecke 
und leichter Abschrä-
gung im unteren 
Bereich.
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Abb. 18: Hauptstraße 
38, Detail Eckquader. 

liegenden Stadtbereiche. Dies gilt zum Beispiel 
für die Beurteilung der großen Freifläche im 
Nordosten, die offensichtlich dem Nutzungs-
recht des Ortsherrn unterlag und von Anfang an 
für eine städtische Bebauung ausgespart blieb 
oder als Siedlungsreserve zur Verfügung stand. 
Eine besondere städtebauliche Situation resul-
tierte aus dem Nebeneinander von gewachse-
ner Altsiedlung im Südosten und konzipierter 
Stadtplanung im Nordwesten. Nach den vorlie-
genden Ergebnissen blieb der im Westen prakti-
zierte Planungsprozess für die Altsiedlung im 
Süden der Kirche vorerst wirkungslos, da der in 
diesem Bereich gewachsene Bestand wohl schon 
von alters her anderen Bebauungsabläufen un-
terworfen war. Erste, gleichfalls planerisch vor-
bereitete Anpassungsprozesse werden offenbar 
spätestens gegen Ende des 14. Jahrhunderts re-
alisiert. 

Der bauliche Bestand im  
15. Jahrhundert

Auf dieser Zeitebene verdichtet sich der den
drochronologisch datierte Baubestand zuneh-
mend (Abb. 19), und zum ersten Mal können 
auch Bauten des älteren Siedlungskerns in die 
Auswertung einbezogen werden (siehe Liste im 
Anhang, S. 218). 
Trotz der breit gefächerten, sich auf den gesam-
ten ummauerten Stadtbereich verteilenden Viel
falt bestimmt auch hier der herrschaftlich ge-
prägte Baubestand die folgenden Ausführungen. 
So sind bis auf das Gebäude Spitalstraße 20 alle 
in das 15. Jahrhundert zu datierenden Gebäude 
einer in gesellschaftlicher Hinsicht gehobenen 
Bauherrschaft zuzuordnen. 
Den Anfang macht dabei der in der lokalen For-
schung als ältestes Bauwerk bezeichnete und 
um 1300 datierte Glockenturm der Kirche  
St. Martin (Kirchstraße  17). Tatsächlich erst in 
den Jahren um 1405 dem älteren und zur glei-
chen Zeit verlängerten Kirchensaal vorgestellt, 
übernahm er die Funktion eines Eingangsturmes 
für die ursprünglich quer zum heutigen Kir-
chenbau verlaufende Pfarrkirche.2 Parallel dazu 
diente er aber auch als bauliches Symbol des 
Stadtherrn, der mit dem mächtigen Turmneu-
bau ein sichtbares Zeichen seiner lokalen Vor-
rangstellung vermittelte. 

auszugehen, dass sie während oder nach der 
Bebauung einer Kontrolle unterzogen wurden. 
Wie sich aus den Baubefunden ableiten lässt, 
gehörte die gemeinsame Nutzung der Brand- 
beziehungsweise Parzellenwand zu den wich-
tigsten baulichen Vorgaben. Durch sie artiku-
liert sich die Norm der städtisch-bürgerlichen 
Reihenbebauung Staufens, über die sich allen-
falls der lokale Stadtherr oder weitere in der 
Stadt ansässige Herrschaften mit ihren dann ab-
gesetzten, aus vier eigenen Wänden bestehen-
den Bauwerken hinwegsetzen konnten. 
Auf herrschaftlichen Besitz oder Einflussnahme 
ist offenbar auch die winklige Führung der 
Hauptstraße zurückzuführen, da sich in unmit-
telbarer Nähe der Richtungsänderungen größe-
re, herrschaftlich besetzte Areale nachweisen 
lassen, die sich auf den Straßenverlauf auswirk-
ten. Dies trifft sowohl für den südlichen Bereich 
vor dem Gasthaus Krone (Hauptstraße 32, 34) 
wie auch auf den zum Flussübergang abkni-
ckenden Hauptstraßenverlauf zu. Im baulichen 
Bestand sind diese herrschaftlich besetzten Fix-
punkte zwar erst für das 15. Jahrhundert belegt, 
doch lassen einzelne Befunde, wie zum Beispiel 
der Rest einer Quaderecke am Gebäude Haupt-
straße 38, eine bis in die städtische Planungs-
phase zurückreichende Kontinuität vermuten 
(Abb. 18). 
Gleichzeitig erlaubt die geplante Siedlungsstruk
tur der städtischen Erweiterung aber auch eine 
differenzierte Analyse der außerhalb derselben 

2	 Schmidt-Thomé/Wesselkamp 1989.
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Sowohl die Überbauung der Stadtmauer wie 
auch die örtliche Situation am südwestlichen 
Stadtausgang, aber auch die direkte Nachbar-
schaft mit dem Salzhaus belegen den herrschaft-
lichen Einflussbereich und damit die für den 
Stubenbau anzunehmende Bauherrschaft. Sie 
etabliert mit dem Stubenhaus eine für die Stad-
tentwicklung einflussreiche Einrichtung. So 
diente der mit zwei übereinanderliegenden 
Großräumen ausgestattete Bau als Versamm-
lungsort und Trinkstube für die städtische Ober-
schicht sowie für weitere die Geschicke der 
Stadt beeinflussende Bürger. In diesem Sinne ist 
das Stubenhaus wohl als Vorläufer des späteren 
Rathauses am Rathausplatz zu sehen.3 
Eine gehobene Bauherrenschicht ist auch bei 
zwei weiteren Bauwerken unübersehbar, so 
zum Beispiel bei dem gleichfalls der Stadt- 

In einem ähnlichen Zusammenhang ist mögli-
cherweise auch der älteste erkannte Baube-
stand des im nördlichen Stadtbereich liegenden 
Stadtschlosses zu sehen (Hauptstraße 11). Ein-
gebettet in ein großflächiges, herrschaftlich be-
setztes Areal findet hier der Stadtherr über ei-
nen um 1425 errichteten Bau den direkten 
Kontakt zum städtischen Siedlungsgefüge unter 
gleichzeitiger Kontrolle der nördlichen Stadtzu-
fahrt, die offenbar in der Mitte des 15. Jahrhun-
derts baulich erneuert wurde. 
Dagegen ist der Bau des Stubenhauses (Haupt-
straße 56a) wohl mit dem Wunsch nach einer 
direkten Einflussnahme des Stadtherrn auf die 
wirtschaftliche und politische Entwicklung der 
Stadt in Verbindung zu bringen. In den Jahren 
um 1430 als Ersatz für einen unbekannten Vor-
gängerbau errichtet, überbaut der dreigeschossi-
ge Repräsentativbau die im Westen verlaufende 
Stadtmauer mit einem integrierten Wehrgang. 3	 Kaiser u. a. 2002.

Abb. 19: Dendrochrono
logisch datierte Bau- 
phasen, 15. Jahrhundert.
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die sich darüber entwickelnden Dachflächen 
zeigen zum Platz, sonder die hoch aufragenden 
Giebel. Mit ihrer inneren Organisation artikulie-
ren die Häuser eine vorrangig landwirtschaftlich 
geprägte Nutzung mit Stall und Lagerräumen  
im Erdgeschoss, mit straßen- oder platzseitigen 
Wohnräumen im Obergeschoss und Lagerflä-
chen sowohl im Obergeschoss wie auch im 
Dachbereich. Während das Haus am Kirchplatz 
einem Besitzer der herrschaftlichen Ober-
schicht zuzuordnen ist, steht die bäuerlich ge-
prägte Nutzung des Hauses Spitalstraße 20 au-
ßer Frage. 
Auffallend ist die äußere Gestaltung der im alten 
Siedlungskern erbauten Häuser. Während im 
geplanten Stadtbereich fast nur Steinbauten er-
baut wurden, ist im alten Siedlungskern die Zahl 
der Fachwerkbauten merklich höher. So sind 
den massiven, in der Regel nicht unterkellerten 
Erdgeschossebenen Fachwerkkonstruktionen 
aufgesetzt. Über ihnen ragen die in Sichtfach-
werk abgezimmerten Fachwerkgiebel auf und 
bilden so einen markanten Kontrast zu den 
Dachflächen der traufständigen Wohnbauten. 
Als prägnante Beispiele sind hier die Gebäude 
am Kirchplatz und an der platzartigen Aufwei-
tung am westlichen Beginn der Spitalstraße zu 
nennen. 
Nahezu ausschließlich auf den alten Siedlungs-
kern beschränken sich die ältesten im Staufener 
Stadtbild erhaltenen Dachwerke. Ihr konstrukti-
ves Merkmal ist der sich durchsetzende Über-
gang vom Rofen- zum Sparrendach. In der Pra-
xis bedeutete dies, dass die bislang von Unter-
zügen oder Rähmhölzern unterstützten Rofen 
von Dreiecksverbänden, bestehend aus Dach-
balken und den darauf aufgestellten Sparren-
paaren, abgelöst wurden. Während die ältere 
Variante auf Dachbalken verzichten konnte und 
neben der Ausbildung von Drempeln auch die 
Ausführung unterschiedlicher Dachneigungen 
ermöglichte, resultierte aus den Sparren der aus 
Dachbalken bestehende Dachboden und damit 
ein symmetrisches Satteldachprofil. 
Insgesamt ist das späte 15. Jahrhundert wohl die 
Zeit, in der der dörfliche Charakter des ältesten 
Siedlungskerns zunehmend von einem städ-
tisch geprägten Siedlungsbild abgelöst wird. Ob 
die um 1487 anzusetzende Erneuerung der 
Pfarrkirche St. Martin in diesem Zusammenhang 
als auslösende Initialzündung zu sehen ist oder 
ob der mit veränderter Ausrichtung vollzogene 
Neubau quasi erst im Sog dieses Umstrukturie-
rungsprozesses erfolgte, ist an dieser Stelle 
schwer zu entscheiden. Ausgehend von den 

mauer aufsitzenden Großbau Hauptstraße 34 
und bei dem mit einem Staffelgiebel ausgestat-
teten Haus Auf dem Graben 42/44. Abgesehen 
davon, dass mit dem letzteren, in die Jahre um 
1470 zu datierenden Bau der erste Nachweis 
einer außerhalb der Stadtmauer liegenden Be-
bauung gelang, drängt sich mit diesem Beispiel 
das architektonische Merkmal des Staffelgiebels 
in den Vordergrund der baugeschichtlichen 
Auswertung. Dies vor allem deshalb, da die mit 
einem Staffelgiebel bekrönten Bauten im städti-
schen Siedlungsgefüge Staufens keine Ausnah-
me bilden und wie die mit Buckelquadern auf-
geführten Bauten Besitzern lokaler und regiona-
ler Grundherrschaften zuzuschreiben sind. Ein 
altes, wohl in das frühe 14. Jahrhundert zu da-
tierendes Beispiel wurde innerhalb der Brand-
wand der Häuser Hauptstraße  43 und 41 er-
kannt, ein weiteres Bauwerk ist mit dem Haus 
Spitalstraße  11/13 im ältesten Siedlungskern  
erhalten. Der letztere, wohl mindestens in das  
15.  Jahrhundert zu datierende Bau lenkt den 
Blick auf den südlichen Stadtbereich und die 
Frage, in welchem Umfang die dortigen Sied-
lungsstrukturen in eine traufständige Reihenbe-
bauung mit parallel nebeneinander liegenden 
Parzellen eingebunden wurden. 
Diese Frage beantworten die datierten Gebäu-
de unterschiedlich. Eine der zu formulierenden 
Antworten ist den Gebäuden an der Spitalstra-
ße zu entnehmen. Hier bildet das Gebäude Spi-
talstraße 7 den westlichen Stirnbau der nördli-
chen Spitalstraßenbebauung. Im Zusammen-
hang mit seiner älteren Brandwand im Osten 
vermittelt er planerische Ansätze, die sich mit 
dem Staffelgiebelhaus Nr. 11/13 in Richtung 
Osten verdichten und offensichtlich schon vor 
dem 15. Jahrhundert einsetzten. Den Versuch, 
den möglicherweise durch Hofstellen geprägten 
Siedlungskern mit einer städtischen Reihenbe-
bauung zu überformen, kann man auch am Ge-
bäude Spitalstraße 30 ablesen. Mit seinem für 
die städtischen Baustrukturen typischen Bau- 
und Parzellenzuschnitt begrenzt das Gebäude 
den westlichen Rand der erst nach dem Stadt-
mauerdurchbruch verlängerten Kirchstraße. 
Dagegen lassen sich die Gebäude Spitalstra-
ße 20 und St. Johannesgasse 2 nur schwerlich in 
eine Reihenbebauung einbinden. Im Gegensatz 
zu den vorgenannten Bauten besitzen sie grund-
sätzlich vier eigene Wände und stehen auf klei-
nen, mehr oder weniger hofartig zugeschnitte-
nen Grundstücken. Das deutlichste Unterschei-
dungsmerkmal zum städtischen Reihenhaus ist 
deren Ausrichtung. Nicht die Traufwände und 
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Abgesehen von lokalen Verdichtungen an der 
Spitalstraße und der Adlergasse konzentrieren 
sich die modernisierenden Umgestaltungen auf 
die Hauptstraße, wobei sich einer der Schwer-
punkte um den Bereich des heutigen Rathauses 
lokalisieren lässt. Die Vorreiterrolle kommt wohl 
dem einen oder anderen nördlich davon liegen-
den Gebäude zu, bevor am alten Marktplatz, der 
Schnittstelle zwischen dem altem Siedlungskern 
und der Neustadt, die ersten Maßnahmen ergrif-
fen werden. Fassbar ist dies um das Jahr 1546, als 
das Bauvolumen der Häuser Hauptstraße 58/60 
einer umfassenden Modernisierung unterworfen 
wird. Nahezu zeitgleich erfolgte die Erneuerung 
der Altbauten Hauptstraße 45 und 53. Mit der 
zuletzt genannten Baumaßnahme ist dann auch 
– als Folge eines vorangegangenen Brandes – die 
Einrichtung des Rathauses und dessen Platzie-
rung am heutigen Rathausplatz verbunden. 
Der dabei vollzogene Neuaufbau erstreckte 
sich über das Bauvolumen von zwei Gebäuden, 
wobei es sich bei dem südlichen Eckgebäude in 

baulichen Befunden an der Adlergasse und Spi-
talstraße war in diesem Bereich die städtische 
Umgestaltung schon weit fortgeschritten, wäh-
rend sie in Anlehnung an den alten Kirchplatz 
stagnierte, ja erst mit der veränderten Kirchen-
ausrichtung eine akzeptable Erschließung der 
oberen St. Johannesgasse und der dortigen Rei-
henbebauung möglich wurde. 

Der bauliche Bestand im  
16./17. Jahrhundert

Im Vergleich zum 15. Jahrhundert ist im 16. Jahr
hundert ein deutlicher Anstieg der Bautätigkeit 
zu verzeichnen (Abb. 20; siehe Liste im Anhang, 
S. 218 ff.). Dies bezeugen nicht nur die im Be-
stand vorgenommenen Modernisierungen und 
Erweiterungen, sondern auch die Maßnahmen, 
die den baulichen Altbestand komplett erneuer-
ten oder durch Anbauten ergänzten. 

Abb. 20: Dendro- 
chronlogisch datierte 
Bauphasen, 16. Jahr- 
hundert.
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Abb. 21: Dendro- 
chronologisch datierte 

Bauphasen, 1600–1610.

„Wachstumsspuren“ (Hauptstraße 46). Als wich-
tige Baumaßnahmen dieser Zeit sind die Errich-
tung des Kornhauses am Rathausplatz, die grund-
legende Neugestaltung des Stadtschlosses und 
der Neubau des Spitalgebäudes zu nennen. 
Bereits für das 15. Jahrhundert anzunehmen, 
aber infolge der fehlenden Belegdichte nur spo-
radisch nachweisbar, hat sich spätestens im Ver-
lauf des 16.  Jahrhunderts die Nutzung des 
Dachraumes als Lagerfläche durchgesetzt. Nun 
häufen sich die Nachweise der Sparrendach-
werke, bei denen das abgezimmerte Innenge-
rüst die Anlage einer weiteren Nutzungsebene 
im oberen Dachbereich ermöglichte. Der lie-
gende, anfangs verblattete und später verzapfte 
Stuhl wird im Verlauf des 16. Jahrhunderts zur 
Standardkonstruktion. Er ermöglicht die Auf-
nahme zusätzlicher Lasten, ohne dass dafür bei 
der Raumgliederung der unteren Wohnetagen 
Einschränkungen in Kauf genommen werden 
müssen. Trotz dieser Vorteile ist es bemerkens-

Anbetracht seiner Buckelquaderecke um ehe-
mals herrschaftlichen Besitz handelte. Ob mit 
dieser Zuordnung und dem erwähnten Brand 
die Verlegung der städtischen Verwaltung vom 
Stubenhaus zum Rathausplatz in Verbindung zu 
bringen ist, müssen die Quellen klären. Bauli-
che Belege für oder gegen eine ältere Rathaus-
nutzung an der heutigen Stelle konnte die um-
fangreiche Bauuntersuchung des Jahres 2003 
nicht erbringen. 
Auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
konzentrieren sich die baulichen Investitionen 
auf die Hauptstraße. Sie sind in der Regel mit der 
Aufstockung des alten Baubestandes oder mit 
der Veränderung der Geschosshöhen und der 
Außenfassaden verbunden. Selten kommt es zu 
besitzrechtlichen Überschneidungen auf den al-
ten Parzellen. Als gemeinsame Bauteile benach-
barter Gebäude bleiben die Brandwände in gro-
ßem Umfang erhalten und konservieren die im 
Zuge der Erhöhungen daran entstandenen 
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Waren bislang die inneren Raumstrukturen, 
wie zum Beispiel Stube und Kammer, über die 
unterschiedlichen Fenstergestaltungen und 
Platzierungen auch an der Fassade ablesbar, so 
bestimmt von nun an die bis dahin nur in Aus-
nahmefällen praktizierte Fassadensymmetrie 
das äußere Erscheinungsbild. Fensterachsen 
exakt übereinander und in einem gleich blei-
benden Rhythmus nebeneinander angeordnet, 
werden zum architektonischen Leitfaden nahe-
zu aller Straßenfassaden. In diesem Zuge erhal-
ten die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Straßenwände entweder ihre neue und von 
nun an einheitliche Durchfensterung, oder sie 
werden für diese Vorhaben gänzlich ersetzt. 
Spätestens in diesem auf breiter Front vollzoge-
nen Veränderungsprozess werden auch die ge-
staffelten Fassadenfluchten ausgeglichen. Nach 
der Modernisierung einzelner Fassaden folgt 
die Vereinheitlichung mehrerer Straßenfassa-
den nebeneinander. 

belegten Brandes ein neues Dachwerk erhielt. 
Aber auch die südlich der Kirche stehenden Ge-
bäude verweisen auf dieses Unglück. Offenbar 
ebenfalls betroffen, erfolgte ihr Wiederaufbau 
zwischen 1696 und 1700. 

Der bauliche Bestand im  
18. Jahrhundert

Quasi schlagartig verändert sich in diesem Jahr-
hundert das architektonische Erscheinungs- 
bild des städtischen Wohnhauses. Zu Beginn 
noch etwas verhalten, setzt nach der Mitte des  
18. Jahrhunderts ein über mehrere Jahrzehnte 
anhaltender Bauboom ein (Abb. 24, siehe Liste 
im Anhang S. 220). In dieser Zeit erhält die 
Stadt ihr barockes Erscheinungsbild, bei dem 
das Haus Hauptstraße 52 mit seinem Mansard-
dach einen modischen Glanzpunkt bildet. 

Abb. 24: Dendro- 
chronologisch datierte 
Bauphasen, nach 1710.
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Nach den dendrochronologischen Daten gehö-
ren die Häuser am Rathausplatz mit zur ersten 
Generation dieser nun modernen Stadtbauten, 
allen voran das Haus Hauptstraße 58, das ana-
log zu den Nachbarhäusern Nr. 55 und 56 um 
1770 dem Rathausplatz seinen barocken Stem-
pel aufdrückt. 
Ihnen schließt sich in dichter Abfolge die Mas-
se der städtischen Hausbauten an. Dabei er-
streckt sich der zeitliche Rahmen bis weit in 
das 19. Jahrhundert, sei es als Neubau im alten 
Siedlungskern oder als Umbau eines alten 
Kernbaus mit neuer Schale an der Haupt- 
straße.

Doch nicht nur das äußere Erscheinungsbild er-
fährt einen grundlegenden Wandel. Großzügige 
Treppenhäuser führen in neu gegliederte Wohn
ebenen, die sich nun auch auf die oberen Eta-
gen ausdehnen. Nicht selten war mit diesen 
gravierenden Eingriffen auch die Abzimmerung 
eines neuen Dachwerks verbunden. Mit dem 
neuen Dach und dem damit verbundenen 
Wegfall des alten Drempels rückte die Traufe 
nach oben, während der Bereich darunter 
durch ein schmuckhaft ausgeführtes Dachge-
sims geschlossen wurde. 
Die Anfänge dieses nachhaltigen Umwand-
lungsprozesses sind schwerlich auszumachen. 
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Von dem Gebäude konnten im Jahr 1996 das 
Dach und im Jahr 1998 der Keller untersucht 
werden. 
Die Untersuchung des Dachwerks beschränkte 
sich auf das 2. Dachgeschoss, da die im ausge-
bauten 1. Dachgeschoss verkleidete Dachkons-
truktion nicht zugänglich war. Danach besteht 
das obere Dachgerüst aus zwei stehenden 
Längsbünden, die in der Kombination mit den 
Querachsen einen stehenden Stuhl ausbilden 
(Abb. 26). Auf den zugehörigen Rähmhölzern 
entlasten sich die mit verzapften Kehlbalken 

Adlergasse 1

Südlich an das Eckgebäude Kirchstraße 4 an-
grenzend, besitzt der dreigeschossige Massiv-
bau ein zur Gasse traufständig ausgerichtetes 
Satteldach. Neben der stark verformten Gassen-
wand gibt auch die mit Holzbrettern eingefass-
te Fenstergruppe einen Hinweis darauf, dass es 
sich um ein altes Gebäude handelt (Abb. 25). 
Derartige in der Mitte überhöhte Gruppenfens-
ter gehören zu den üblichen Fensterausführun-
gen des 16./17. Jahrhunderts und sind in Stau-
fen an mehreren Gebäuden erhalten (u. a. 
Freihofgasse 3, Spitalstraße 33). Sie belichteten 
in aller Regel die Stube, die demnach in diesem 
Fall im 1. Obergeschoss vermutet werden kann. 

Katalog der untersuchten Gebäude

Abb. 26: Adlergasse 1, 
Grundriss 2. Dachge-
schoss, 1700 (d).

Abb. 25: Adlergasse 1, 
Ansicht Straßentraufe. 
Im 1. Obergeschoss 
noch die ältere Fenster-
gruppe der Stube.
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